
„Elektronische Lohnsteuerkarte“ startet 2012 
 
Zum Jahresende wird die Papier-Lohnsteuerkarte endgültig der Vergangenheit angehören. Ab 
2012 startet nämlich der komplett elektronisch durchgeführte Lohnsteuerabzug, der die Karte 
überflüssig macht. Die Lohnsteuerabzugsmerkmale, wie z.B. die Steuerklasse und die 
Kinderfreibeträge, werden in einer Datenbank der Verwaltung zum elektronischen Abruf für die 
Arbeitgeber bereitgestellt und als Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) 
bezeichnet.  
 
Im Herbst will die Finanzverwaltung alle Arbeitnehmer anschreiben, um über die gemeldeten 
Daten zu informieren. Um falschen Abzügen vorzubeugen, sollten diese 
Lohnsteuerabzugsmerkmale genau überprüft werden. Korrekturen können beim Finanzamt bis 
zum Jahresende beantragt werden.  
 
Hinweis: Im Gegensatz zum Jahreswechsel 2010/2011 werden vorhandene Freibeträge diesmal 
nicht automatisch für 2012 berücksichtigt. Freibeträge, z.B. für Fahrten zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte, sollten daher bis zum Jahresende neu beantragt werden, damit sie ab Januar 2012 
bei der Lohnabrechnung berücksichtigt werden können (DStV e.V., Mitteilung vom 19.9.2011; 
Niedersächsisches Finanzministerium, Mitteilung vom 30.9.2011). 
 


